
Allgemeine Prüfungsordnung
für die Masterstudiengänge

für das Lehramt an Realschulen Plus und
für das Lehramt an Gymnasien an der

Universität Trier

Auf Grund des § 7 Abs. 2 Nr. 2 und des § 76
Abs. 2 Nr. 6 des Hochschulgesetzes in der
Fassung vom 19. November 2010 (GVBl. S.
463), geändert durch Gesetz vom 9. März
2011 (GVBl. S. 47), BS 223-41, hat der Senat
der Universität Trier am 9. Juni 2011 im Be-
nehmen mit den Fachbereichen I, II, III, IV
und VI unter Mitwirkung des Zentrums für
Lehrerbildung der Universität Trier die fol-
gende Prüfungsordnung für die Masterstudi-
engängen für das Lehramt an Realschulen
Plus und für das Lehramt an Gymnasien an
der Universität Trier beschlossen. Diese Prü-
fungsordnung hat der Präsident am 24. Au-
gust 2011, genehmigt. Sie wird hiermit
bekannt gemacht.
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§ 1 Geltungsbereich, Ziel des Studiums,

Zweck der Masterprüfung, akade-
mischer Grad

(1) Diese Ordnung regelt die Prüfung im Ma-

sterstudiengang für das Lehramt an Real-
schulen Plus und für das Lehramt an Gymna-
sien (Masterprüfung) an der Universität Trier.
Die Erstellung wie auch Änderungen des An-
hangs werden durch den jeweils zuständigen
Fachbereichsrat unter Mitwirkung des Zen-
trums für Lehrerbildung beschlossen.
(2) Der Masterstudiengang ist ein wissen-
schaftlicher Studiengang, der auf den im Ba-
chelorstudiengang erworbenen fachlichen
und fachübergreifenden Kenntnissen, Fähig-
keiten und Methoden aufbaut. Der Studien-
gang ist auf die besonderen Anforderungen
der Lehrämter an Realschulen Plus und an
Gymnasien ausgerichtet und führt entspre-
chend die fachwissenschaftlichen, fachdidak-
tischen und bildungswissenschaftlichen
Studien fort. Er hat zum Ziel, die wissen-
schaftlichen und pädagogischen Qualifika-
tionen zu vermitteln, die zum Eintritt in den
Vorbereitungsdienst für die Lehrämter an Re-
alschulen Plus und an Gymnasien erforder-
lich sind.
(3) Durch die Masterprüfung soll festgestellt
werden, ob die Kandidatin oder der Kandidat
über die fachwissenschaftlichen und bil-
dungswissenschaftlichen Qualifikationen als
Voraussetzung für die Aufnahme in den Vor-
bereitungsdienst für das Lehramt verfügt.
(4) Nach erfolgreich absolviertem Studium
und bestandener Prüfung verleiht der Fach-
bereich, in dem die Masterarbeit angefertigt
wurde, den akademischen Grad eines „Ma-
ster of Education (M.Ed.)“. Dieser Hoch-
schulgrad darf dem Namen der Absolventin
oder des Absolventen beigefügt werden.
§ 2 Zugangsvoraussetzungen
(1) Zum Masterstudiengang für das Lehramt
an Gymnasien bzw. Realschulen Plus wird
zugelassen, wer über eine Hochschulzu-
gangsberechtigung gemäß § 65 Abs. 1
HochSchG verfügt, eine lehramtsbezogene
Bachelorprüfung mit dem entsprechenden
lehramtsspezifischen Schwerpunkt in densel-
ben Fächern an einer Universität in Rhein-
land-Pfalz bestanden hat oder einen
gleichwertigen Studienabschluss nachweist
und den Prüfungsanspruch für diesen Studi-
engang nicht verloren hat. In begründeten
Fällen kann der Prüfungsausschuss im Ein-
vernehmen mit dem für die Lehrerinnen- und
Lehrerausbildung zuständigen Ministerium
auch andere Abschlüsse für den Zugang zum
Masterstudiengang anerkennen. Die Aner-
kennung kann an Bedingungen der besonde-
ren Ausgestaltung des Masterstudiengangs
gebunden werden. Bei fehlenden Schulprak-
tika kann das für die Lehrerinnen- und Leh-
rerausbildung zuständige Ministerium in
begründeten Fällen andere nachgewiesene
Leistungen als gleichwertig anerkennen.
Bestimmungen im Anhang über den erforder-

lichen Nachweis fachspezifischer Sprach-
kenntnisse bleiben unberührt.
(2) Studienbewerberinnen und Studienbe-
werber mit einem Studienabschluss, der nicht
in vollem Umfang, jedoch in einem Umfang
von mindestens 150 LP, bei fehlenden Schul-
praktika jedoch in einem Umfang von min-
destens 136 LP, der in Absatz 1 Satz 1
geforderten Bachelorprüfung gleichwertig ist,
können unter der Bedingung zum Masterstu-
diengang zugelassen werden, dass die feh-
lenden Studien- und Prüfungsleistungen bis
zum Ablauf des ersten Studienjahres nach-
träglich erworben werden. Werden die ent-
sprechenden Nachweise nicht innerhalb der
genannten Frist geführt, ist eine Fortführung
des Studiums nicht mehr möglich; die Imma-
trikulation wird aufgehoben.
(3) Eine Zulassung zum Master-Studium ist
gemäß § 19 Abs. 2 des HochSchG auch dann
möglich, wenn der Bachelor-Abschluss noch
nicht vorliegt, aber der Abschluss in dem der
Bewerbung folgenden Semester erreicht wer-
den kann. Um dieses darzulegen, ist eine
Leistungsübersicht der bisher erreichten Lei-
stungen vorzulegen. Ferner sind eine Über-
sicht der noch offenen Leistungen beizufügen
und eine Darlegung, wie diese innerhalb der
Semesterfrist erreicht werden können. Eine
Bewerbung mit einem noch nicht abge-
schlossenen Bachelorstudium ist nur zuläs-
sig, wenn zum Bewerbungszeitpunkt
mindestens 120 LP nachgewiesen werden
können. Bei der Erstellung der Ranglisten für
die Zulassung zum Studium werden auch
später erbrachte Prüfungsleistungen berück-
sichtigt, sofern die entsprechenden Nach-
weise bis zum 01.09. für das Wintersemester
und bis zum 01.03. für das Sommersemester
beim Studentensekretariat eingereicht worden
sind. Die Einschreibung erlischt, wenn die in
der Allgemeinen Prüfungsordnung bzw. im
Anhang genannten Zugangsvoraussetzungen
nicht bis zum Ende des ersten Semesters voll-
ständig nachgewiesen werden.
§ 3 Gliederung des Studiums, Umfang und

Art der Masterprüfung
(1) Der Masterstudiengang für das Lehramt
an Gymnasien bzw. Realschulen Plus umfasst
das Studium der zwei vom Studierenden im
lehramtsbezogenen Bachelorstudiengang stu-
dierten Fächer, das Fach Bildungswissen-
schaften und die vorgeschriebenen
Schulpraktika.
(2) An der Universität Trier ist im Masterstu-
diengang für das Lehramt an Gymnasien das
Studium folgender Fächer möglich:
Philosophie/Ethik, Deutsch, Englisch, Fran-
zösisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, La-
tein, Griechisch, Geschichte, Sozialkunde,
Mathematik, Informatik, Geographie, Biolo-
gie, Katholische Religionslehre. Das Fach
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Katholische Religionslehre wird im Rahmen
des Kooperationsvertrags zwischen der Uni-
versität Trier und der Theologischen Fakultät
angeboten.
Für das Lehramt an Realschulen Plus ist das
Studium folgender Fächer möglich:
Ethik, Deutsch, Englisch, Französisch, Ge-
schichte, Sozialkunde, Mathematik, Informa-
tik, Geographie, Biologie, Katholische
Religionslehre. Das Fach Katholische Religi-
onslehre wird im Rahmen des Kooperations-
vertrags zwischen der Universität Trier und
der Theologischen Fakultät angeboten.
(3) Die Masterprüfung besteht aus den studi-
enbegleitenden Modulprüfungen, der Ma-
sterarbeit und den Schulpraktika.
(4) Die besonderen Bedürfnisse Studierender
mit Kindern und Studierender, die nach ärzt-
lichem Gutachten pflegebedürftige Angehö-
rige tatsächlich betreuen, sind in
angemessener Weise zu berücksichtigen.
Auch die besonderen Belange behinderter
Studierender zur Wahrung ihrer Chancen-
gleichheit sind zu berücksichtigen. Macht
eine Kandidatin oder ein Kandidat glaubhaft,
dass sie oder er wegen länger andauernder
oder ständiger körperlicher Behinderung
nicht in der Lage ist, die Prüfungen ganz oder
teilweise in der vorgesehenen Form abzule-
gen, muss die Vorsitzende oder der Vorsit-
zende des Prüfungsausschusses gestatten, die
Prüfungsleistungen innerhalb einer verlän-
gerten Bearbeitungszeit oder gleichwertige
Prüfungsleistungen in anderer Form zu er-
bringen. Dazu kann die Vorlage eines ärztli-
chen oder amtsärztlichen Attestes verlangt
werden. Entsprechendes gilt für Studienlei-
stungen.
(5) An der Überprüfung einer Studien- und
Prüfungsleistung kann nur teilnehmen, wer
zum Zeitpunkt der Prüfungs- oder Studien-
leistung ordnungsgemäß in dem Master-
studiengang für die Lehrämter an Gymnasien
bzw. an Realschulen Plus an der Universität
Trier eingeschrieben und nicht beurlaubt ist
sowie seinen Prüfungsanspruch nicht verlo-
ren hat.
§ 4 Regelstudienzeit, Fristen
(1) Die Regelstudienzeit einschließlich der
Zeit für die Anfertigung der Masterarbeit be-
trägt 2 Jahre (4 Semester) für das Lehramt an
Gymnasien und 1,5 Jahre (3 Semester) für
das Lehramt an Realschulen Plus.
(2) Im Interesse der Einhaltung der Regelstu-
dienzeit ist das Studium straff organisiert; das
Erbringen bestimmter Mindestleistungen in
angemessenen Fristen bildet die Vorausset-
zung für eine Fortführung des Studiums. Fol-
gende Leistungen sind im Laufe des
Studiums mindestens zu erbringen:
1. nach Abschluss des 1. Studienjahres

mindestens 30 Leistungspunkte,

2. nach Abschluss des 2. Studienjahres
mindestens 60 Leistungspunkte,

3. nach Abschluss des 3. Studienjahres
mindestens 90 Leistungspunkte,

für das Lehramt an Gymnasien zudem
4. nach Abschluss des 4. Studienjahres

mindestens 120 Leistungspunkte.
Gelingt dies nicht, ist die oder der Studie-
rende schriftlich zur Teilnahme an einer Stu-
dienfachberatung aufzufordern, in der die
bisherigen Studienerfahrungen erörtert und
die Gründe für das Unterschreiten der Lei-
stungserwartungen dargelegt werden; ferner
wird besprochen, wie dem Erfordernis ent-
sprochen werden kann, bis spätestens zum
Abschluss des Folgesemesters die noch bis
zum Erreichen der Mindestleistungspunkte
fehlenden Leistungen zu erbringen.
(3) Bei der Ermittlung der Studienzeiten, die
für die Einhaltung der in Absatz 2 genannten
sowie weiterer im Rahmen dieser Prüfungs-
ordnung vorgeschriebenen Fristen maßgeb-
lich sind, werden Verlängerungen und
Unterbrechungen der Studienzeiten nicht be-
rücksichtigt, soweit sie bedingt waren
1. durch die Mitwirkung in gesetzlich oder

satzungsmäßig vorgesehenen Gremien
einer Hochschule, einer Studierenden-
schaft oder eines Studierendenwerks,

2. durch Krankheit, eine Behinderung oder
andere von den Studierenden nicht zu ver-
tretende Gründe,

3. durch Schwangerschaft oder Erziehung
eines Kindes; in diesen Fällen ist minde-
stens die Inanspruchnahme der gesetzli-
chen Mutterschutzfristen und der Fristen
der Elternzeit nach dem Bundeseltern-
geld- und Elternzeitgesetz zu ermögli-
chen,

4. durch die Betreuung einer oder eines pfle-
gebedürftigen Angehörigen, oder

5. durch ein ordnungsgemäßes einschlägiges
Auslandsstudium bis zu zwei Semestern;
dies gilt nicht für Auslandsstudienzeiten,
die nach der Prüfungsordnung abzuleisten
sind.

Die Nachweise nach Satz 1 obliegen den Stu-
dierenden.
§ 5 Modularisierter Studienaufbau, Lei-

stungspunktesystem, Studienleistun-
gen

(1) Die Lehrveranstaltungen des Masterstu-
dienganges werden im Rahmen von Modulen
angeboten. „Modul“ bezeichnet thematisch
und zeitlich aufeinander abgestimmte, in sich
abgeschlossene Lehreinheiten. Jedes Modul
wird mit einer Modulprüfung gemäß § 11 ab-
geschlossen.
(2) Jedes Modul ist mit Leistungspunkten
(LP) versehen, die dem ungefähren Zeitauf-
wand entsprechen, der in der Regel durch die

Studierende oder den Studierenden für den
Besuch aller verpflichtenden Lehrveranstal-
tungen des Moduls, die Vor- und Nachberei-
tung des Lehrstoffes, den ggf. erforderlichen
Erwerb von Leistungsnachweisen, die Prü-
fungsvorbereitung und die Ablegung der Mo-
dulprüfung aufzuwenden ist. Entsprechendes
gilt für die Masterarbeit. Die Vergabe der Lei-
stungspunkte erfolgt nach erfolgreichem Ab-
schluss der jeweiligen Modulprüfung, der
Masterarbeit sowie der Schulpraktika. Der
Gesamtaufwand für den Lehrstoff eines Se-
mesters beträgt im Mittel 30 Leistungs-
punkte. Die Maßstäbe für die Zuordnung von
Leistungspunkten entsprechen dem European
Credit Transfer System (ECTS).
(3) Voraussetzung für die Vergabe von Lei-
stungspunkten für Module ist der erfolgrei-
che Abschluss der Modulprüfung gemäß § 11
nach regelmäßiger Teilnahme an den Lehr-
veranstaltungen des Moduls. Weitere Voraus-
setzung ist, sofern dies der Anhang vorsieht,
der Nachweis der erfolgreichen Teilnahme an
einer oder mehreren Lehrveranstaltungen des
Moduls. In begründeten Einzelfällen kann
von einem Nachweis der regelmäßigen Teil-
nahme gemäß Satz 1 abgesehen werden. Ein
entsprechender Antrag ist rechtzeitig vor Be-
ginn der ersten Lehrveranstaltung des Moduls
zu stellen. Die Entscheidung hierüber trifft im
Einzelfall oder im Grundsatz der Prüfungs-
ausschuss im Einvernehmen mit den zustän-
digen Fachvertreterinnen und Fachvertretern.
(4) Eine Studienleistung durch erfolgreiche
Teilnahme an einer Lehrveranstaltung ist er-
bracht, wenn bei der Leistungsüberprüfung
eine mindestens ausreichende Leistung erzielt
wurde. Solche Leistungsüberprüfungen kön-
nen mehrere Teile umfassen und bestehen vor
allem aus Klausuren, mündlichen Prüfungen,
Protokollen, Portfolios, Kolloquien, Refera-
ten und Hausarbeiten. Die Veranstaltungslei-
terin oder der Veranstaltungsleiter gibt die Art
und Dauer der Leistungsüberprüfung späte-
stens zu Beginn der Lehrveranstaltung be-
kannt. Studienleistungen können nur bei einer
nachgewiesenen regelmäßigen Teilnahme an
den Lehrveranstaltungen bescheinigt werden.
Eine regelmäßige Teilnahme liegt dann vor,
wenn die oder der Studierende in allen von
der Veranstaltungsleiterin oder dem Veran-
staltungsleiter im Verlauf eines Semesters an-
gesetzten Einzelveranstaltungen anwesend
war. Eine regelmäßige Teilnahme wird noch
attestiert, wenn die oder der Studierende bis
zu drei Einzelveranstaltungen, höchstens aber
sechs Veranstaltungsstunden im Semester,
versäumt hat. In begründeten Einzelfällen
werden Ausnahmen zugelassen.
(5) Die Veranstaltungsleiterin oder der Ver-
anstaltungsleiter unterrichtet die oder den
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses un-
mittelbar nach Abschluss einer Lehrveran-
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staltung über die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer und im Falle von benoteten Studien-
leistungen auch über die erzielten Noten der
einzelnen Studierenden. Dabei sind der oder
dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses
auch die Namen der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer zu übermitteln, die an der Lehr-
veranstaltung nicht regelmäßig teilgenom-
men oder sich im Falle einer
Leistungsüberprüfung dieser nicht oder nicht
erfolgreich unterzogen haben. Bei Vorlesun-
gen wird der Nachweis der regelmäßigen
Teilnahme durch das Bestehen der Modul-
prüfung geführt; die Mitteilungen gemäß Satz
1 und 2 entfallen.
(6) Eine Lehrveranstaltung, mit Ausnahme
von Vorlesungen, an der ohne hinreichende
und genehmigte Entschuldigung nicht regel-
mäßig teilgenommen wurde, kann zweimal
wiederholt werden. Die Wiederholung einer
Lehrveranstaltung, in der bereits eine Studi-
enleistung erbracht wurde, mit dem Ziel des
Erwerbs weiterer Leistungspunkte oder der
Verbesserung der erzielten Note ist ausge-
schlossen.
(7) Nichtbestandene Studienleistungen sollen
möglichst zügig wiederholt werden.
(8) Die besonderen Anforderungen für prü-
fungsrelevante Studienleistungen sind in § 11
Abs. 2 geregelt.
(9) Leistungspunkte für einzelne Lehrveran-
staltungen werden nur auf schriftlichen An-
trag und nur zu Zwecken des Transfers
bescheinigt. Werden in begründeten Einzel-
fällen Einzelnachweise für eine erbrachte
Studienleistung benötigt, wird ein Studien-
nachweis von der Veranstaltungsleiterin oder
dem Veranstaltungsleiter ausgestellt. Der Stu-
diennachweis enthält mindestens den Namen
der oder des teilnehmenden Studierenden, die
genaue Bezeichnung der Lehrveranstaltung
und des Moduls, die Angabe des Semesters,
in dem die Lehrveranstaltung durchgeführt
wurde, die Zahl der Leistungspunkte und im
Falle einer benoteten Studienleistung auch
die Bewertung der erbrachten Studienleistung
gemäß § 16 Abs. 1 und die Art, in der die Lei-
stung erbracht wurde. Der Nachweis ist von
der Veranstaltungsleiterin oder dem Veran-
staltungsleiter zu unterzeichnen.
§ 6 Studienumfang, Module
(1) Der zeitliche Gesamtumfang in Seme-
sterwochenstunden (SWS) der für den er-
folgreichen Abschluss des Studiums
erforderlichen Lehrveranstaltungen sowie die
Aufteilung auf Pflicht- und Wahlpflichtver-
anstaltungen ergibt sich aus dem Anhang
sowie den Modul-Handbüchern.
(2) Zum erfolgreichen Abschluss des Studi-
engangs für das Lehramt an Gymnasien müs-
sen 120 Leistungspunkte (LP) nachgewiesen
werden, davon entfallen auf:

1. die von der Universität angebotenen ver-
pflichtenden Module
(Pflicht- u. Wahlpflicht-Module) und ggf.
zur Verteidigung der Masterarbeit vorge-
sehenes Kolloquium: 96 LP,
– Fach 1: 42 LP,
– Fach 2: 42 LP,
– Bildungswissenschaften: 12 LP,

2. die schulischen Praktika
gemäß Absatz 4: 8 LP,

3. die Masterarbeit: 16 LP.
Zum erfolgreichen Abschluss des Studien-
gangs für das Lehramt an Realschulen Plus
müssen insgesamt 90 Leistungspunkte (LP)
nachgewiesen werden, davon entfallen auf:
1. die von der Universität angebotenen ver-

pflichtenden Module (Pflicht- u. Wahl-
pflichtmodule) und ggf. zur Verteidigung
der Masterarbeit vorgesehenes Kollo-
quium: 70 LP,
– Fach 1: 23 LP,
– Fach 2: 23 LP,
– Bildungswissenschaften: 24 LP,

2. die schulischen Praktika
gemäß Absatz 4: 4 LP,

3. die Masterarbeit: 16 LP.
(3) Die den jeweiligen Modulen zugehörigen
verpflichtenden Lehrveranstaltungen sind im
Anhang aufgeführt. Die Fachbereiche sowie
die kooperierenden Einrichtungen stellen das
für jedes Modul erforderliche Lehrangebot si-
cher.
(4) Über die in Absatz 2 aufgeführten Pflicht-
und Wahlpflichtlehrveranstaltungen hinaus ist
die erfolgreiche Teilnahme an den Schul-
praktika nach Maßgabe der §§ 8 und 9 der
Landesverordnung über die Anerkennung
von Hochschulprüfungen lehramtsbezogener
Bachelor- und Masterstudiengänge als Erste
Staatsprüfung für Lehrämter vom 12.09.2007
in der jeweils geltenden Fassung nachzuwei-
sen.
(5) Für Fächer der modernen Fremdsprachen
sind während des Bachelor- oder Masterstu-
diums [Studien-]Aufenthalte in Ländern der
Zielsprache mit einer Dauer von insgesamt
mindestens drei Monaten zu absolvieren. Die
fachspezifischen Einzelheiten sind im An-
hang geregelt.
§ 7 Prüfungsausschuss
(1) Für das Prüfungswesen setzen die Fach-
bereichsräte Prüfungsausschüsse ein. Die ver-
waltungstechnische Abwicklung der
Prüfungen erfolgt durch das zuständige Prü-
fungsamt. Der Prüfungsausschuss kann ein-
zelne seiner Aufgaben der oder dem
Vorsitzenden, ihrer oder seiner Stellvertrete-
rin oder ihrem oder seinem Stellvertreter oder
dem Hochschulprüfungsamt bzw. dem Prü-
fungsamt des Fachbereichs übertragen. Der
Fachbereichsrat kann Modulbeauftragte be-
stellen und diese mit der Wahrnehmung ein-

zelner Aufgaben, insbesondere der Organisa-
tion von Modulprüfungen und dem Ausstel-
len von Modulprüfungszeugnissen,
beauftragen.
(2) Dem Prüfungsausschuss gehören mehr-
heitlich Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer und mindestens je ein Mitglied
aus der Gruppe der Studierenden, der akade-
mischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
und der nichtwissenschaftlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter an. Die Leiterin oder
der Leiter des Hochschulprüfungsamtes bzw.
des Prüfungsamtes des Fachbereichs ist bera-
tendes Mitglied. Die kollegiale Leitung des
Zentrums für Lehrerbildung kann Kandida-
tinnen und Kandidaten für die Wahl des Prü-
fungsausschusses vorschlagen. Die oder der
Vorsitzende und ihre oder seine Stellvertrete-
rin oder ihr oder sein Stellvertreter müssen
Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrer
sein. Im Falle der Stimmengleichheit gibt die
Stimme der oder des Vorsitzenden den Aus-
schlag. Bei Abstimmungen über Prüfungslei-
stungen und prüfungsrelevante
Studienleistungen ist § 25 Abs. 5 HochSchG
anzuwenden. Die Amtszeit des studentischen
Mitglieds beträgt ein Jahr, die der übrigen
Mitglieder drei Jahre.
(3) Soweit nichts anderes bestimmt ist, ist der
Prüfungsausschuss für alle Entscheidungen
zuständig, die aufgrund dieser Ordnung zu
treffen sind. Er achtet darauf, dass die Be-
stimmungen der Prüfungsordnung eingehal-
ten werden. Er berichtet regelmäßig dem
Fachbereich und dem Zentrum für Lehrerbil-
dung über die Entwicklung der Prüfungs- und
der Studienzeiten einschließlich der tatsäch-
lichen Bearbeitungszeiten für die Masterar-
beit, gibt Anregungen zur Reform des
Studienplanes und der Allgemeinen Prü-
fungsordnung und legt die Verteilung der Mo-
dulnoten und der Gesamtnoten offen. Der
Bericht ist in geeigneter Weise durch den
Fachbereich offen zu legen.
(4) Der Prüfungsausschuss hat im Zusam-
menwirken mit dem Fachbereich und dem
Zentrum für Lehrerbildung sicherzustellen,
dass die Studien- und Prüfungsleistungen in
den dafür vorgesehenen Zeiträumen abgelegt
werden können. Zu diesem Zweck soll die
Kandidatin oder der Kandidat rechtzeitig so-
wohl über Art und Zahl der im Rahmen eines
Moduls zu erbringenden Studien- und Prü-
fungsleistungen als auch über die Termine, zu
denen sie zu erbringen sind, und ebenso über
den Aus- und Abgabezeitpunkt der Masterar-
beit informiert werden. Der Kandidatin oder
dem Kandidaten sind für jede Studien- und
Prüfungsleistung auch die jeweiligen Wie-
derholungstermine bekannt zu geben.
(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses
haben das Recht, allen Leistungsüberprüfun-
gen und Modulprüfungen beizuwohnen. Das
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Recht erstreckt sich nicht auf Beratung und
die Bekanntgabe der Noten.
(6) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses
sind nicht öffentlich. Eine Vertreterin oder ein
Vertreter des Zentrums für Lehrerbildung
kann an den Sitzungen des Prüfungsaus-
schusses beratend teilnehmen. Die Mitglieder
des Prüfungsausschusses unterliegen der
Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im
öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die
oder den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit
zu verpflichten.
§ 8 Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerin-

nen und Beisitzer
(1) Die Masterprüfung wird von Prüferinnen
oder Prüfern durchgeführt. Der Prüfungsaus-
schuss bestellt die Prüferinnen und Prüfer. Er
kann die Bestellung der oder dem Vorsitzen-
den übertragen.
(2) Prüferinnen und Prüfer sind die das je-
weilige Fachgebiet vertretenden Hochschul-
lehrerinnen oder Hochschullehrer. Ebenso
können Professorinnen oder Professoren im
Ruhestand, Honorarprofessorinnen oder Ho-
norarprofessoren, Habilitierte, wissenschaft-
liche und künstlerischen Mitarbeiterinnen
oder Mitarbeiter mit Aufgaben gemäß § 56
Abs. 1 Satz 2 HochSchG, Lehrkräfte für be-
sondere Aufgaben sowie Lehrbeauftragte
vom Prüfungsausschuss zu Prüferinnen oder
Prüfern bestellt werden; sie müssen in dem
Fachgebiet, auf das sich die Prüfungsleistung
bezieht, eine Lehrtätigkeit an einer Hoch-
schule ausüben oder ausgeübt haben. Ferner
können in besonderen Fällen in der berufli-
chen Praxis erfahrene Personen zu Prüferin-
nen oder Prüfern bestellt werden, wenn sie in
dem Fachgebiet, auf das sich die Prüfungs-
leistung bezieht, über nachgewiesene ein-
schlägige berufspraktische Erfahrungen
verfügen.
(3) Die oder der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses sorgt dafür, dass den Kandida-
tinnen oder Kandidaten die Namen der
Prüferinnen oder Prüfer rechtzeitig, in der
Regel mindestens 14 Tage vor dem Prü-
fungstermin bekannt gegeben werden. Ist
eine Prüferin oder ein Prüfer aus der Univer-
sität ausgeschieden und bietet sie oder er
noch die Prüfung zu einem Modul aber nicht
mehr Lehrveranstaltungen zu dem Modul an,
so kann die oder der Studierende diese Prü-
ferin oder diesen Prüfer für die Abnahme
einer Wiederholungsprüfung zu dem Modul
vorschlagen oder die Prüferin oder den Prü-
fer, der sowohl Lehrveranstaltungen als auch
die Prüfung zu dem Modul anbietet.
(4) Die Prüferinnen oder Prüfer bestellen die
Beisitzerinnen oder Beisitzer. Die Beisitzerin
oder der Beisitzer müssen mindestens die
durch die Prüfung festzustellende oder eine
gleichwertige Qualifikation besitzen. Sie füh-

ren die Niederschrift bei mündlichen und
praktischen Prüfungen und können mit der
Vorkorrektur schriftlicher Prüfungsleistungen
beauftragt werden.
(5) Für die Prüferin oder den Prüfer und die
Beisitzerin oder den Beisitzer gilt § 7 Abs. 6
Satz 2 und 3 entsprechend.
§ 9 Anerkennung von Studienzeiten, Stu-

dienleistungen und Prüfungsleistungen
(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prü-
fungsleistungen im Masterstudiengang für
das Lehramt an Gymnasien bzw. Realschulen
Plus an einer Universität in Rheinland-Pfalz
werden in demselben Fach ohne Gleichwer-
tigkeitsprüfung angerechnet.
(2) Studienzeiten, Studienleistungen und Prü-
fungsleistungen in anderen Studiengängen
werden anerkannt, soweit die Gleichwertig-
keit festgestellt ist. Gleichwertigkeit ist
festzustellen, wenn Studienzeiten, Studien-
leistungen und Prüfungsleistungen in Inhalt,
Umfang und in den Anforderungen denjeni-
gen des Masterstudienganges im Wesentli-
chen entsprechen. Dabei ist kein
schematischer Vergleich, sondern eine Ge-
samtbetrachtung und Gesamtbewertung vor-
zunehmen. Bei der Anerkennung von
Studienzeiten, Studienleistungen und Prü-
fungsleistungen, die außerhalb Deutschlands
erbracht wurden, sind die von Kultusmini-
sterkonferenz und Hochschulrektorenkonfe-
renz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen
sowie Absprachen im Rahmen von Hoch-
schulpartnerschaften zu beachten. Soweit
Äquivalenzvereinbarungen nicht vorliegen,
kann bei Zweifeln an der Gleichwertigkeit die
Zentralstelle für ausländisches Bildungswe-
sen gehört werden.
(3) Beabsichtigt die oder der Studierende ein
Auslandsstudium mit anschließender Aner-
kennung von im Ausland erbrachten Studien-
und Prüfungsleistungen, soll sie oder er vor
Beginn des Auslandsstudiums mit dem je-
weiligen Fachvertreter oder in Ausnahmefäl-
len mit der oder dem Vorsitzenden des
Prüfungsausschusses ein Gespräch über die
Anerkennungsfähigkeit der Studien- und Prü-
fungsleistungen führen.
(4) Für Studienzeiten, Studienleistungen und
Prüfungsleistungen in staatlich anerkannten
Fernstudien, für multimedial gestützte Stu-
dien- und Prüfungsleistungen sowie für
Studien- und Prüfungsleistungen von Früh-
studierenden (§ 67 Abs. 4 HochSchG) gelten
die Absätze 1 und 2 entsprechend; Absatz 2
gilt außerdem auch für Studienzeiten, Studi-
enleistungen und Prüfungsleistungen an an-
deren Bildungseinrichtungen, insbesondere
an staatlichen oder staatlich anerkannten Be-
rufsakademien.
(5) Schulpraktische Tätigkeiten, die den An-
forderungen der §§ 8 und 9 der Landesver-

ordnung über die Anerkennung von Hoch-
schulprüfungen lehramtsbezogener Bachelor-
und Masterstudiengänge als Erste Staatsprü-
fung für Lehrämter vom 12.9.2007 in der je-
weils geltenden Fassung entsprechen, werden
im Benehmen mit dem Landesprüfungsamt
für das Lehramt an Schulen auf die Dauer der
nach § 6 Abs. 4 erforderlichen schulprakti-
schen Ausbildung angerechnet.
(6) Werden Studien- und Prüfungsleistungen
anerkannt, sind die Noten zu übernehmen und
in die Berechnung der Gesamtnote einzube-
ziehen. Den anerkannten Studien- und Prü-
fungsleistungen werden die Leistungspunkte
zugerechnet, die in dieser Ordnung hierfür
vorgesehen sind.
(7) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der
Absätze 1, 2, und 4 besteht ein Rechtsan-
spruch auf Anerkennung. Die Anerkennung
von Studienzeiten, Studienleistungen und
Prüfungsleistungen, die in Deutschland er-
bracht wurden, erfolgt von Amts wegen.
Hierzu legt die Kandidatin oder der Kandidat
dem Prüfungsausschuss die erforderlichen
Unterlagen vor, aus denen die Bewertung, die
Leistungspunkte und die Zeitpunkte sämtli-
cher Prüfungsleistungen hervorgehen, denen
er sich in einem anderen Studiengang oder an
anderen Hochschulen bisher unterzogen hat.
Aus den Unterlagen muss ersichtlich sein,
welche Modulprüfungen und prüfungsrele-
vanten Studienleistungen nicht bestanden
oder wiederholt wurden. Die Unterlagen
müssen von derjenigen Hochschule ausge-
stellt sein, an der die Prüfungsleistungen ab-
gelegt wurden. Über die Anerkennung
entscheidet der zuständige Prüfungsaus-
schuss. Er kann eine gutachterliche
Stellungnahme des Fachvertreters oder
Modulbeauftragen einholen.
(8) Bei den Anerkennungsverfahren werden
sämtliche von der Kandidatin oder dem Kan-
didaten abgelegten – sowohl die bestandenen
als auch die nicht bestandenen – Studien- und
Prüfungsleistungen, zu denen es gleichwer-
tige Studien- und Prüfungsleistungen in die-
sem Masterstudiengang gibt, berücksichtigt.
§ 17 Abs. 3 Satz 1 und 2 ist anzuwenden.
(9) Sofern Anerkennungen vorgenommen
werden, können diese mit Auflagen verbun-
den werden.
§ 10 Meldung und Zulassung zur Master-

prüfung
(1) Der Antrag auf Zulassung zur Masterprü-
fung ist zusammen mit der Meldung zur er-
sten Modulprüfung zu stellen. Der Antrag ist
schriftlich oder in elektronischer Form an den
Prüfungsausschuss zu richten.
(2) Mit dem Antrag auf Zulassung sind fol-
gende Erklärungen abzugeben:

1. eine Erklärung darüber, ob die Kandi-
datin oder der Kandidat bereits eine
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Masterprüfung in demselben Master-
studiengang an einer Hochschule in
Deutschland endgültig nicht bestan-
den hat oder den Prüfungsanspruch
endgültig verloren hat oder ob sie oder
er sich in einem nicht abgeschlosse-
nen Prüfungsverfahren an einer Hoch-
schule in Deutschland befindet,

2. eine Erklärung darüber, ob und ggf.
wie oft die Kandidatin oder der Kan-
didat bereits Prüfungsleistungen und
prüfungsrelevante Studienleistungen
in demselben Masterstudiengang oder
in anderen Studiengängen an einer
Hochschule in Deutschland nicht be-
standen hat.

In der Erklärung gemäß Nummer 2 hat die
Kandidatin oder der Kandidat zu versichern,
dass sie oder er im Falle eines gleichzeitigen
Studiums in einem anderen Studiengang dem
Prüfungsausschuss den Beginn und den Ab-
schluss des Prüfungsverfahrens sowie das
Nichtbestehen von Prüfungen und Leistungs-
überprüfungen in diesem anderen Studien-
gang unverzüglich schriftlich mitteilen wird.
(3) Die Zulassung zur Masterprüfung wird
abgelehnt, wenn

1. der Antrag auf Zulassung nicht frist-
gemäß vorgelegt wurde,

2. die Unterlagen gemäß Absatz 2 un-
vollständig sind,

3. die Kandidatin oder der Kandidat
nicht in dem Masterstudiengang, in
dem die Prüfung abgelegt werden soll,
an der Universität Trier eingeschrie-
ben ist,

4. die Kandidatin oder der Kandidat eine
Masterprüfung in demselben Studien-
gang an einer Hochschule in Deutsch-
land endgültig nicht bestanden hat
oder

5. die Kandidatin oder der Kandidat
wegen der Anrechnung von Fehlver-
suchen gemäß § 17 Abs. 3 keine Mög-
lichkeit mehr zur Erbringung von
Prüfungsleistungen oder prüfungsre-
levanten Studienleistungen hat, die für
das Bestehen der Masterprüfung er-
forderlich sind.

Die Zulassung zur Masterprüfung kann ab-
gelehnt werden, wenn sich die Kandidatin
oder der Kandidat an einer Hochschule in
Deutschland in einem noch nicht abgeschlos-
senen Prüfungsverfahren befindet.
§ 11 Modulprüfungen
(1) Die Modulprüfungen werden studienbe-
gleitend erbracht; sie schließen das jeweilige
Modul ab. Gegenstand der Modulprüfungen
sind die Inhalte der Lehrveranstaltungen des
jeweiligen Moduls. Durch die Modulprüfung
soll die Kandidatin oder der Kandidat nach-
weisen, dass sie oder er die Modulziele er-

reicht hat und insbesondere die im Modul
vermittelten Inhalte und Methoden in den we-
sentlichen Zusammenhängen beherrscht und
die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten
anwenden kann.
(2) Eine Modulprüfung besteht in der Regel
aus einer Prüfungsleistung, die sich auf die
Stoffgebiete aller Lehrveranstaltungen des
Moduls erstreckt; sie kann die erfolgreiche
Teilnahme an Lehrveranstaltungen des Mo-
duls voraussetzen (Prüfungsvorleistungen).
Der Anhang kann vorsehen, dass in der Regel
eine Studienleistung, die nach Anforderung
und Verfahren einer Prüfungsleistung gleich-
wertig ist, bei der Bildung der Note für die
Modulprüfung berücksichtigt wird (prü-
fungsrelevante Studienleistung). Für prü-
fungsrelevante Studienleistungen gelten §§
12–14 entsprechend.
(3) Die Modulprüfungen finden in mündli-
cher, schriftlicher oder praktischer Form statt
(§§ 12–14). Eine Verbindung der einzelnen
Prüfungsarten ist zulässig. Die Art und Dauer
der Modulprüfungen der einzelnen Module
sind im Anhang geregelt. In jedem Fach nach
§ 3 Abs. 2 wird mindestens eine mündliche
Prüfung abgelegt.
(4) Für die Teilnahme an Modulprüfungen ist
eine fristgerechte und verbindliche Anmel-
dung bei der oder dem Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses erforderlich. Die
Anmeldung soll in der Regel in dem Seme-
ster erfolgen, in dem die letzte Studienlei-
stung des jeweiligen Moduls erbracht wird. §
10 Abs. 3 gilt entsprechend. Die oder der Vor-
sitzende des Prüfungsausschusses setzt in Ab-
sprache mit den Prüferinnen oder Prüfern
gemäß § 8 die jeweiligen Prüfungs- und An-
meldetermine sowie die Anmeldemodalitäten
fest. Die Prüfungs- und Anmeldetermine wer-
den im Internet auf den Seiten des zuständi-
gen Prüfungsamtes bekannt gemacht.
(5) Eine Modulprüfung kann in der Regel erst
abgelegt werden, wenn die dem Modul
gemäß Anhang zugeordneten Studienleistun-
gen (§ 5 Abs. 3) erbracht worden sind.
(6) Über eine bestandene Modulprüfung (§
16 Abs. 2 Satz 1 und 2) wird auf Antrag eine
Bescheinigung ausgestellt, die den Namen
der Kandidatin oder des Kandidaten, die ge-
naue Bezeichnung des Moduls sowie der zu-
gehörigen Lehrveranstaltungen, die Zahl der
Leistungspunkte und die Gesamtnote der Mo-
dulprüfung enthält. Geht die Note einer prü-
fungsrelevanten Studienleistung in die Note
der Modulprüfung ein, sind auch die Bewer-
tung der Studienleistung und die Art, in der
die Leistung erbracht wurde, in der Beschei-
nigung aufzuführen.
§ 12 Mündliche Prüfungen
(1) Mündliche Prüfungen werden vor minde-
stens zwei Prüferinnen oder Prüfern (Kolle-

gialprüfung) oder vor einer Prüferin oder
einem Prüfer in Gegenwart einer sachkundi-
gen Beisitzerin oder eines sachkundigen Bei-
sitzers abgelegt. Die Kandidatin oder der
Kandidat kann eine Prüferin oder einen Prü-
fer vorschlagen. Der Vorschlag begründet
keinen Anspruch. Zu den mündlichen Prü-
fungen im Fach katholische Religionslehre
wird eine Vertreterin oder ein Vertreter der
zuständigen Kirche eingeladen. Sie oder er
nimmt mit beratender Stimme an den Prü-
fungen teil.
(2) Die mündliche Prüfung kann als Einzel-
oder Gruppenprüfung (max. vier Kandidatin-
nen oder Kandidaten) durchgeführt werden
und dauert nach näherer Regelung im Anhang
mindestens 15, höchstens 30 Minuten pro
Kandidatin oder Kandidat. In begründeten
Fällen können im Anhang auch abweichende
Zeiten festgelegt werden. Ergibt sich aus den
Prüfungsfragen die Notwendigkeit, graphi-
sche oder rechnerische Darstellungen einzu-
beziehen, so sind diese Teil der mündlichen
Prüfung. Vor der Festsetzung der Note hört
die Prüferin oder der Prüfer die anderen an
einer Kollegialprüfung mitwirkenden Prüfe-
rinnen oder Prüfer bzw. Beisitzerinnen oder
Beisitzer. Das Ergebnis ist der Kandidatin
oder dem Kandidaten jeweils im Anschluss
an die mündliche Prüfung bekannt zu geben.
Bei Nichtbestehen sind der Kandidatin oder
dem Kandidaten die Gründe zu eröffnen.
(3) Über den Verlauf jeder mündlichen Prü-
fung ist eine Niederschrift anzufertigen. In
der Niederschrift sind die Namen der Prüfe-
rinnen oder Prüfer, der oder des Protokoll-
führenden sowie der Kandidatin oder des
Kandidaten, Beginn und Ende der mündli-
chen Prüfung, die wesentlichen Gegenstände
der mündlichen Prüfung, die Prüfungslei-
stungen und die erteilten Noten aufzuneh-
men. Die Niederschrift darf nicht in
elektronischer Form abgefasst werden.
(4) Bei mündlichen Prüfungen können Stu-
dierende des betreffenden Fachbereiches auf
Antrag als Zuhörerinnen oder Zuhörer anwe-
send sein, sofern sich keine der Kandidatin-
nen und keiner der Kandidaten bei der
Meldung zur Prüfung dagegen ausspricht.
Die Prüferin oder der Prüfer entscheidet über
solche Anträge, die drei Wochen vor der
mündlichen Prüfung beim Prüfungsausschuss
eingereicht werden müssen, nach Maßgabe
der vorhandenen Plätze. Kandidatinnen oder
Kandidaten desselben Prüfungstermins sind
als Zuhörerinnen oder Zuhörer ausgeschlos-
sen. Wenn die ordnungsgemäße Durchfüh-
rung der Prüfung gefährdet ist, kann auch
noch während der Prüfung der Ausschluss der
Studierenden erfolgen. Auf Antrag weiblicher
Studierender kann die zentrale Frauenbeauf-
tragte oder die Frauenbeauftragte des Fach-
bereiches bei mündlichen Prüfungen
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teilnehmen. Die Öffentlichkeit der Prüfung
erstreckt sich nicht auf die Beratung und Be-
kanntgabe des Prüfungsergebnisses.
§ 13 Schriftliche Prüfungen
(1) Unter einer schriftlichen Prüfung in Form
einer Klausur ist die schriftliche Bearbeitung
eines von der Prüferin oder dem Prüfer fest-
gesetzten Fragenkomplexes mit den geläufi-
gen Methoden des Faches, in begrenzter Zeit,
mit in der Regel begrenzten Hilfsmitteln und
unter Aufsicht zu verstehen. Die Bearbei-
tungszeit beträgt nach näherer Regelung im
Anhang mindestens 1 Stunde und höchstens 2
Stunden. In begründeten Fällen können im
Anhang auch abweichende Zeiten festgelegt
werden.
(2) Unter einer schriftlichen Prüfung in Form
einer Hausarbeit ist die schriftliche Bearbei-
tung eines von der Prüferin oder dem Prüfer
gestellten Themas mit den geläufigen Metho-
den des Faches in begrenzter Zeit zu verste-
hen. Sie muss Bestandteil eines Moduls sein.
Die Hausarbeit muss innerhalb von drei Mo-
naten nach Ende der Veranstaltung abgege-
ben werden. Eine einmalige Verlängerung ist
nur mit Zustimmung des Prüfers zulässig. Die
Prüfenden sind verpflichtet, die Themen so
zu stellen, dass ein Berarbeitungszeitraum
von drei, in Ausnahmefällen von fünf Wo-
chen, eingehalten werden kann. Eine schrift-
liche Prüfung kann mit Zustimmung des
Prüfers auch als Gruppenprüfung durchge-
führt werden; § 15 Abs. 5 gilt entsprechend.
Bei der Abgabe der Hausarbeit hat die oder
der Studierende eine schriftliche Erklärung
vorzulegen, dass sie oder er die Arbeit selb-
ständig verfasst und keine anderen als die an-
gegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt
hat.
(3) Unter einer schriftlichen Prüfung in Form
eines Portfolios ist das selbständige Verfas-
sen, Auswählen und Zusammenstellen einer
begrenzten Zahl von schriftlichen Dokumen-
ten über die Themen eines Studienmoduls
und in den entsprechenden Lehrveranstaltun-
gen hergestellter Produkte zu verstehen. Ein
Portfolio besteht aus einer Einleitung, einer
Sammlung von Dokumenten und einer Re-
flexion. Die Dokumente entstammen dabei
der gesamten Zeit des Studiums im entspre-
chenden Modul. Für die Auswahl der Zu-
sammenstellung sowie das Verfassen der
Einleitung und der Reflexion stehen nach nä-
heren Regelungen im Anhang zwei Wochen
zur Verfügung. Bei der Abgabe hat die oder
der Studierende eine Erklärung vorzulegen,
dass sie oder er das Portfolio selbständig er-
stellt und keine anderen an die angegebenen
Quellen und Hilfsmittel verwendet hat. Die
Abgabe des Portfolios in digitaler Form (Prä-
sentation) ist mit Zustimmung der Prüferin
oder des Prüfers zulässig.

(4) Schriftliche Prüfungsleistungen werden in
der Regel von einer Prüferin oder einem Prü-
fer bewertet. Wenn die Prüfungen im Falle
der letzten Wiederholungsprüfung als nicht
bestanden bewertet werden, sind sie durch
eine zweite Prüferin oder einen zweiten Prü-
fer zu bewerten. Bei einer Bewertung durch
zwei Prüferinnen oder Prüfer errechnet sich
die Note aus dem arithmetischen Mittel bei-
der Bewertungen. § 16 Abs. 2 gilt entspre-
chend. Das Bewertungsverfahren soll vier
Wochen nicht überschreiten. Findet die Wie-
derholungsprüfung im selben Prüfungszeit-
raum statt, sind die Prüfungsergebnisse
spätestens zwei Wochen, andernfalls vier Wo-
chen, vor dem Wiederholungstermin bekannt
zu geben.
(5) Ist die letzte Wiederholung einer Klausur
nicht bestanden, findet hierzu eine mündliche
Ergänzungsprüfung statt, wenn dies für das
jeweilige Fach im Anhang vorgesehen ist.
Diese Ergänzungsprüfung soll zwischen 15
und 45 Minuten dauern. Bei der mündlichen
Ergänzungsprüfung wird lediglich darüber
entschieden, ob die Kandidatin oder der Kan-
didat die Note 4,0 oder schlechter erhält. Eine
mündliche Ergänzungsprüfung ist ausge-
schlossen, wenn die Bewertung „nicht aus-
reichend“ auf § 18 Abs. 5 beruht oder wenn
sich eine Kandidatin oder ein Kandidat ohne
triftigen Grund zur letzten Klausurprüfung
nicht fristgerecht anmeldet oder ohne trifti-
gen Grund nicht zur Wiederholungsprüfung
erscheint oder nach Beginn der Prüfung ohne
triftigen Grund zurücktritt oder wenn die
Klausur ohne erkennbare Bearbeitung abge-
geben wird.
(6) Über Hilfsmittel, die bei einer Klausurar-
beit benutzt werden dürfen, entscheidet die
Prüferin oder der Prüfer. Eine Liste der zuge-
lassenen Hilfsmittel ist gleichzeitig mit der
Ankündigung des Prüfungstermins bekannt
zu geben.
(7) Multimedial gestützte Prüfungsleistungen
(„e-Klausuren“) sind zulässig, sofern sie dazu
geeignet sind, den Nachweis gemäß § 11 Abs.
1 Satz 3 zu erbringen oder hierzu beizutragen;
erforderlichenfalls können sie durch andere
Prüfungsformen ergänzt werden. Multimedial
gestützte Prüfungsaufgaben werden von zwei
Prüferinnen oder Prüfern erarbeitet. Sie be-
stehen insbesondere in Freitextaufgaben,
Lückentexten, Zuordnungsaufgaben. Multi-
ple-Choice-Fragen sind unter den Vorausset-
zungen des Abs. 8 zulässig. Vor der
Durchführung multimedial gestützter Prü-
fungsleistungen haben die Prüferinnen oder
Prüfer sicherzustellen, dass die elektroni-
schen Daten eindeutig identifiziert sowie un-
verwechselbar und dauerhaft den
Kandidatinnen und Kandidaten zugeordnet
werden können. Die Prüfung ist in Anwesen-
heit einer fachlich sachkundigen Person (Pro-

tokollführerin oder –führer) durchzuführen.
Über den Prüfungsverlauf ist eine Nieder-
schrift anzufertigen, in die mindestens die
Namen der Protokollführerin oder des Proto-
kollführers sowie der Prüfungskandidatinnen
und -kandidaten, Beginn und Ende der Prü-
fung sowie eventuelle besonderen Vorkomm-
nisse aufzunehmen sind. Den Kandidatinnen
und Kandidaten ist gemäß den Bestimmun-
gen des § 23 Möglichkeit der Einsichtnahme
in die multimedial gestützte Prüfung sowie
das von ihnen erzielte Ergebnis zu gewähren.
Die Aufgabenstellung einschließlich einer
Musterlösung, das Bewertungsschema, die
einzelnen Prüfungsergebnisse sowie die Nie-
derschrift sind gemäß den gesetzlichen Be-
stimmungen zu archivieren.
(8) Eine Prüfung im Antwort-Wahl-Verfahren
(„Multiple-Choice-Prüfung“) liegt vor, wenn
die Leistung der Kandidatinnen und Kandida-
ten ganz oder teilweise im Markieren der rich-
tigen oder der falschen Antworten besteht.
Prüfungen im Antwort-Wahl-Verfahren sind
nur zulässig, wenn sie dazu geeignet sind, den
Nachweis über das Erreichen des Prüfungs-
ziels gemäß § 11 Abs. 1 Satz 3 zu erbringen.
Eine Prüfung im Antwort-Wahl-Verfahren ist
von zwei Prüferinnen oder Prüfern vorzube-
reiten. Die Prüferinnen und Prüfer wählen den
Prüfungsstoff aus, formulieren die Fragen und
legen die Antwortmöglichkeiten fest. Ferner
erstellen sie das Bewertungsschema gemäß
Satz 8 und 9 und wenden es im Anschluss an
die Prüfung an. Die Prüfungsfragen müssen
zweifelsfrei verstehbar, eindeutig beantwort-
bar und dazu geeignet sein, den zu überprü-
fenden Kenntnis- und Wissenstand der
Kandidatinnen und Kandidaten eindeutig fest-
zustellen. Die Voraussetzungen für das Beste-
hen der Prüfung sind vorab festzulegen. Ein
Bewertungsschema, das ausschließlich eine
absolute Bestehensgrenze festlegt, ist unzu-
lässig. Die Anzahl der erforderlichen richti-
gen Antworten muss vielmehr zumindest auch
in einem Verhältnis zu einer möglichen
Höchstzahl richtiger Antworten oder zu einer
Normalleistung (durchschnittlich in der be-
treffenden Prüfung erbrachte Prüfungslei-
stung) stehen. Die abstrakt-generelle
Regelung hinsichtlich der Bestehensvoraus-
setzung sowie der Notenzuordnung wird in
den fachspezifischen Anhängen festgelegt.
Vor Durchführung einer Prüfung im Antwort-
Wahl-Verfahren sind dem Prüfungsausschuss
von den Prüferinnen und Prüfern folgende
Unterlagen vorzulegen:
� eine Beschreibung der Prüfung,
� eine Begründung der Geeignetheit gemäß

Satz 2,
� die ausgewählten Fragen,
� die Musterlösung und
� das Bewertungsschema gemäß Satz 8 und

9.
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(9) Die Bekanntgabe der Ergebnisse erfolgt
im Campus Management System der Univer-
sität.
§ 14 Praktische Prüfung
(1) Die praktische Prüfung findet als Einzel-
oder Gruppenprüfung statt. Bei Durchfüh-
rung als Gruppenprüfung gilt § 15 Abs. 8 ent-
sprechend. Die Dauer der praktischen
Prüfung ist im Anhang geregelt.
(2) Die praktische Prüfung wird in der Regel
von einer Prüferin oder einem Prüfer abge-
nommen und bewertet. Die zweite Wieder-
holung einer praktischen Prüfung wird von
zwei Prüferinnen oder Prüfern abgenommen
und bewertet. Bei einer Bewertung durch
zwei Prüferinnen oder Prüfer errechnet sich
die Note aus dem arithmetischen Mittel bei-
der Bewertungen. § 12 Abs. 3 und 4 gilt ent-
sprechend. Das Ergebnis der praktischen
Prüfung ist dem Kandidaten jeweils im An-
schluss an die praktische Prüfung bekannt zu
geben.
§ 15 Masterarbeit
(1) Die Masterarbeit ist eine schriftliche Prü-
fungsleistung. Sie soll zeigen, dass die Kan-
didatin oder der Kandidat in vorgegebener
Zeit eine begrenzte Aufgabenstellung aus
ihren oder seinen Studienfächern mit wissen-
schaftlichen Methoden selbständig lösen
kann.
(2) Für das Lehramt an Realschulen Plus ist
die Masterarbeit in einem der Fächer gemäß
§ 3 Abs. 2 oder im Fach Bildungswissen-
schaften anzufertigen. Für das Lehramt an
Gymnasien ist die Masterarbeit in einem der
Fächer gemäß § 3 Abs. 2 anzufertigen. Bei
der Themenvergabe sind fachdidaktische
Schwerpunktsetzungen sowie eine Kombina-
tion der Fächer untereinander möglich. Die
Masterarbeit muss in einem anderen Fach als
die Bachelorarbeit angefertigt werden.
(3) Der Zeitraum von der Ausgabe des The-
mas an die Kandidatin oder den Kandidaten
bis zur Ablieferung der Masterarbeit beträgt
unter der Berücksichtigung der Arbeit für par-
allel laufende Module sechs Monate. Thema,
Aufgabenstellung und Umfang der Masterar-
beit sind von der Betreuerin oder dem Be-
treuer so zu begrenzen, dass eine Bearbeitung
der Arbeit in einer Frist von 3 Monaten bei
ausschließlicher Beschäftigung mit der Ma-
sterarbeit möglich wäre. In besonderen Fäl-
len kann der Bearbeitungszeitraum auf
schriftlichen Antrag der Kandidatin oder des
Kandidaten durch den Prüfungsausschuss mit
Zustimmung des Betreuers um bis zu vier
Wochen verlängert werden. Die Kandidatin
oder der Kandidat darf ein Thema nur einmal
und nur innerhalb der ersten zwei Wochen der
Bearbeitungszeit zurückgeben. In diesem
Falle hat die Ausgabe des neuen Themas in-

nerhalb von vier Wochen zu erfolgen. Die
Sätze 1 und 2 gelten entsprechend.
(4) Die Masterarbeit wird von einer Hoch-
schullehrerin oder einem Hochschullehrer,
einer Honorarprofessorin oder einem Hono-
rarprofessor oder einer oder einem Habili-
tierten des Faches ausgegeben, betreut und in
einem schriftlichen Gutachten bewertet. Sie
wird in der Regel von einer zweiten Prüferin
oder einem zweiten Prüfer bewertet. Handelt
es sich um eine fächerübergreifende The-
menstellung, muss die zweite Prüferin oder
der zweite Prüfer aus dem jeweils anderen
Fach kommen. Bei der Bewertung der Ma-
sterarbeit mit einer schlechteren Note als 4,0
durch den die Masterarbeit betreuenden Prü-
fer bzw. die betreuende Prüferin muss die Ar-
beit von einer zweiten Prüferin oder einem
zweiten Prüfer, die oder der von der oder dem
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses be-
stellt wird, bewertet werden. Ist in diesem
Fall die Masterarbeit von der zweiten Prüfe-
rin oder dem zweiten Prüfer mit mindestens
„ausreichend“ (4,0) bewertet, oder gehen in
anderen Fällen der Bewertung der Masterar-
beit durch zwei Prüfende die Noten der bei-
den Gutachten um mehr als eine volle
Notenstufe (> 1,0) auseinander, so kann die
oder der Vorsitzende des Prüfungsausschus-
ses ein Gutachtergespräch herbeiführen. Falls
dieses nicht zur Einigung führt, kann die oder
der Vorsitzende des Prüfungsausschusses eine
weitere Prüferin oder einen weiteren Prüfer
zur Bewertung der Masterarbeit bestellen. Im
Rahmen der in den Gutachten erfolgten Be-
wertungen legt die oder der Vorsitzende des
Prüfungsausschusses die Note der Masterar-
beit endgültig fest. Weichen bei Bewertung
der Masterarbeit durch zwei Prüfende die
Noten der beiden Gutachten lediglich bis zu
einer vollen Notenstufe (≤1,0) voneinander
ab, so sind die Prüfenden gehalten, sich auf
eine gemeinsame Note zu einigen. Kommt
die Einigung nicht zustande, wird die end-
gültige Note der Masterarbeit aus dem
arithmetischen Mittel der beiden Einzelbe-
wertungen gebildet; § 16 Abs. 2 Satz 3, 7 und
8 gilt entsprechend. Das Bewertungsverfah-
ren soll vier Wochen nicht überschreiten. Für
eine mindestens mit der Note „ausreichend“
(4,0) bewertete Masterarbeit werden 16 LP
zuerkannt.
(5) Bei der fachlichen Betreuung kann eine
wissenschaftliche Mitarbeiterin oder ein wis-
senschaftlicher Mitarbeiter mit einbezogen
werden. Nach Möglichkeit sollen sowohl hin-
sichtlich der Auswahl der Betreuerin oder des
Betreuers als auch bezüglich des Themas der
Masterarbeit Vorschläge der Kandidatin oder
des Kandidaten berücksichtigt werden. Die
Masterarbeit darf mit Zustimmung der oder
des Vorsitzenden auch außerhalb der Univer-
sität ausgeführt werden, wenn sie von einer

Prüferin oder einem Prüfer gemäß § 8 Abs. 2
des für das betreffende Fach zuständigen
Fachbereiches der Universität betreut werden
kann.
(6) Die Ausgabe des Themas der Masterarbeit
durch die Betreuerin oder den Betreuer an die
Kandidatin oder den Kandidaten erfolgt über
den Prüfungsausschuss. § 10 Abs. 3 gilt ent-
sprechend. Der Zeitpunkt der Ausgabe ist
beim Prüfungsausschuss aktenkundig zu ma-
chen. Die Ausgabe des Themas kann für das
Lehramt an Gymnasien in der Regel ab der
Mitte des 3. Fachsemesters, für das Lehramt
an Realschulen Plus ab Mitte des 2. Fachse-
mesters beantragt werden. Es muss innerhalb
von sechs Wochen nach Bestehen aller Mo-
dulprüfungen ausgegeben sein, andernfalls
gilt die Masterarbeit ein erstes Mal als nicht
bestanden. Es darf erst ausgegeben werden,
wenn die Kandidatin oder der Kandidat min-
destens 40 Leistungspunkte für das Lehramt
an Gymnasien bzw. 30 LP für das Lehramt an
Realschulen Plus erworben hat. Auf Antrag
sorgt der Prüfungsausschuss dafür, dass die
Kandidatin oder der Kandidat rechtzeitig ein
Thema für eine Masterarbeit erhält. Sofern
die oder der Studierende nicht innerhalb von
6 Wochen nach dem Bestehen aller Modul-
prüfungen ein mit einer Betreuerin oder
einem Betreuer abgestimmtes Thema vorlegt,
vergibt die oder der Prüfungsausschussvor-
sitzende ein Thema.
(7) Die Masterarbeit kann in deutscher oder
mit Zustimmung der Betreuerin oder des Be-
treuers in einer anderen Sprache angefertigt
werden. Die Sprachwahl ist bei der Anmel-
dung zur Masterarbeit anzugeben. Der Ma-
sterarbeit ist eine Zusammenfassung in der
gewählten Sprache und eine deutsche bzw.
englische Übersetzung des Titels der Master-
arbeit beizufügen.
(8) Die Masterarbeit kann in Form einer
Gruppenarbeit angefertigt werden. Der als
Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der
einzelnen Kandidatin oder des einzelnen
Kandidaten muss auf Grund der Angabe von
Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen ob-
jektiven Kriterien als individuelle Prüfungs-
leistung deutlich abgrenzbar und für sich
bewertbar sein sowie den Anforderungen
nach Absatz 1 entsprechen. Bei Abgabe der
Masterarbeit hat die Kandidatin oder der
Kandidat schriftlich zu versichern, dass sie
oder er die Arbeit selbständig verfasst und
keine anderen als die angegebenen Quellen
und Hilfsmittel benutzt hat.
(9) Die Masterarbeit ist fristgemäß beim Prü-
fungsausschuss in gebundener Form und in
dreifacher Ausfertigung einzureichen, wo der
Abgabezeitpunkt vermerkt wird. Anschlie-
ßend ist sie der Betreuerin oder dem Betreuer
und in der Regel einer zweiten Prüferin oder
einem zweiten Prüfer zur Beurteilung weiter-
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zugeben. Wird die Masterarbeit nicht fristge-
mäß abgeliefert, so gilt sie als mit „nicht aus-
reichend“ (5,0) bewertet.
(10) Eine mit „nicht ausreichend“ (5,0) beur-
teilte oder als nicht bestanden geltende Ma-
sterarbeit kann mit Ausgabe eines neuen
Themas einmal wiederholt werden. Das
Thema der Masterarbeit muss spätestens in-
nerhalb von sechs Wochen nach Mitteilung
über das Nichtbestehen der Masterarbeit aus-
gegeben werden. Eine Rückgabe des Themas
der Masterarbeit in der in Absatz 3 Satz 4 ge-
nannten Frist ist nur zulässig, wenn die Kan-
didatin oder der Kandidat bei der Anfertigung
seiner ersten Masterarbeit von dieser Mög-
lichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. Eine
zweite Wiederholung der Masterarbeit ist
ausgeschlossen. Wenn die Wiederholungs-
möglichkeiten ausgeschöpft sind, gilt die Ma-
sterprüfung als endgültig nicht bestanden.
(11) Die Anhänge können vorsehen, dass die
Studierenden ihre Masterarbeit in einem Kol-
loquium (mündliche Prüfung) von in der
Regel höchstens 30 Minuten verteidigen. Die
Verteidigung findet vor einer Prüfungskom-
mission statt, der der oder die Betreuende der
Masterarbeit und die zweite Prüferin oder der
zweite Prüfer oder eine weitere Prüfende oder
eine weiterer Prüfender gemäß § 8 Abs. 2 an-
gehören. Die § 12 Abs. 3 und 4 sowie die §
17 Abs 4. u. 5 gelten entsprechend.
§ 16 Bewertung der Prüfungsleistungen

und prüfungsrelevanten Studienlei-
stungen

Für die Bewertung der einzelnen Prüfungs-
leistungen und prüfungsrelevanten Studien-
leistungen sind folgende Noten zu
verwenden:

(2) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn
die dem Modul gemäß Anhang zugeordneten
Studienleistungen erbracht sind und die ab-
schließende Modulprüfung mindestens mit
der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet wurde.
Besteht eine Modulprüfung aus mehreren
Prüfungsleistungen, so muss jede Prüfungs-
leistung bestanden sein. In diesem Fall er-
rechnet sich die Note der Modulprüfung aus
dem arithmetischen Mittel der Noten der ein-
zelnen Prüfungsleistungen. Im Anhang kön-
nen abweichende Regelungen getroffen
werden. Besteht eine Modulprüfung aus einer
Prüfungsleistung, so ist deren Note gleich-
zeitig die erzielte Note der Modulprüfung.
Sieht die Prüfungsordnung gemäß § 11 Abs.
2 Satz 3 zu einem Modul eine oder in beson-
deren Fällen mehrere prüfungsrelevante Stu-
dienleistungen vor, so werden zur Ermittlung
der Note der Modulprüfung die Noten für die
einzelnen prüfungsrelevanten Studienleistun-
gen mit den ihnen zugeordneten Leistungs-
punkten und die Note für die
Prüfungsleistung oder die aus dem arithmeti-
schen Mittel der Noten mehrerer Prüfungs-
leistungen gebildete Note mit den
Leistungspunkten des Moduls multipliziert,
addiert und durch die Gesamtzahl der einbe-
zogenen Leistungspunkte dividiert. Die Note
der Modulprüfung lautet:
bei einem Durchschnitt
bis 1,5 einschließlich = sehr gut,
bei einem Durchschnitt
über 1,5 bis 2,5 einschließlich = gut,
bei einem Durchschnitt
über 2,5 bis 3,5 einschließlich = befriedigend,
bei einem Durchschnitt
über 3,5 bis 4,0 einschließlich = ausreichend,
bei einem Durchschnitt
über 4,0 = nicht ausreichend.
Bei der Bildung der Modulnoten wird nur die
erste Dezimalstelle hinter dem Komma be-
rücksichtigt, alle weiteren Stellen werden
ohne Rundung gestrichen.
(3) Die Gesamtnote wird gebildet aus dem
arithmetischen Mittel der Noten der Modul-
prüfungen, die jeweils mit den den Modul-
prüfungen gemäß Anhang zugeordneten
Leistungspunkten gewichtet werden, sowie
der mit 16 Leistungspunkten gewichteten
Note der Masterarbeit. Die Anhänge können
vorsehen, dass benotete Module bis zu einem
Umfang von 10 LP nicht in die Endnote ein-
gehen. Im Übrigen gilt Absatz 2 Satz 3, 7 und
8 entsprechend.
§ 17 Bestehen und Nichtbestehen,Wieder-

holung der Masterprüfung
(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn
die Modulprüfungen zu den gemäß § 6 Abs.
2 Nr. 1 vorgeschriebenen Modulen sowie
ggfs. das im Anhang vorgesehene Kollo-
quium gemäß § 15 Abs. 11 bestanden wurden

und die Masterarbeit mindestens mit der Note
„ausreichend“ (4,0) bewertet wurde.
(2) Pflicht-Modulprüfungen und Wahlpflicht-
Modulprüfungen können in allen Teilen, in
denen sie nicht bestanden sind oder als nicht
bestanden gelten, höchstens zweimal wieder-
holt werden. Die Wahl eines alternativen
Pflichtmoduls im Fall des Nichtbestehens ist
unzulässig. Entscheidet sich die oder der Stu-
dierende nicht für die Wiederholung der nicht
bestandenen Wahlpflicht-Modulprüfung, so
muss sie oder er eine andere Wahlpflicht-
Modulprüfung ablegen. § 17 Abs. 4 findet
keine Anwendung. Eine ersatzweise abge-
legte nicht bestandene Wahlpflicht-Modul-
prüfung gilt als nicht bestandene
Wiederholungsprüfung; sie kann nur einmal
wiederholt oder durch eine andere Wahl-
pflicht-Modulprüfung ersetzt werden.
(3) Nicht bestandene Prüfungsleistungen oder
prüfungsrelevante Studienleistungen in dem-
selben Studiengang an einer anderen Hoch-
schule in Deutschland sind als Fehlversuche
auf die zulässige Zahl der Wiederholungs-
prüfungen anzurechnen. Als Fehlversuche an-
zurechnen sind ferner nicht bestandene
Prüfungsleistungen und prüfungsrelevante
Studienleistungen in Modulen oder Prü-
fungsgebieten eines anderen Studienganges
an einer Hochschule in Deutschland, die
denen im Masterstudiengang im Wesentli-
chen entsprechen, soweit für deren Bestehen
gleichwertige oder geringere Anforderungen
gestellt wurden. Die Wiederholung einer be-
standenen Prüfung ist ausgeschlossen.
(4) Die Wiederholung einer Modulprüfung
muss jeweils zum nächstmöglichen Termin
erfolgen. Findet die nächste Prüfung inner-
halb einer Frist von vier Monaten nach der
nicht bestandenen Prüfung statt, kann die
Prüfung auch zum ersten Termin nach Ablauf
dieser vier Monate wiederholt werden. Maß-
geblich für den Fristbeginn ist der Tag der
Prüfungsleistung. In begründeten Fällen kön-
nen längere Fristen vorgesehen werden, für
die erste und eine zweite Wiederholung ins-
gesamt jedoch nicht mehr als ein Jahr und
neun Monate. Werden Fristen für die Wie-
derholung von Prüfungen versäumt, gelten
die versäumten Prüfungen als nicht bestan-
den. § 4 Abs. 3 ist anzuwenden. Bei einem
Studiengangswechsel unter Anrechnung von
im bisherigen Studienverlauf nicht bestande-
nen Prüfungsleistungen entfallen die hier ge-
nannten Fristen zur Wiederholung.
(5) Hat die Kandidatin oder der Kandidat ein-
zelne Modulprüfungen in der letzten Wieder-
holung nicht bestanden oder gelten sie als
nicht bestanden, so hat sie oder er den Prü-
fungsanspruch für die von ihr oder ihm ge-
wählte Fächerkombination (Studiengang im
Sinne des § 68 Abs. 1 Nr. 3 HochSchG) ver-
loren und damit gilt die Masterprüfung als

1,0; 1,3 sehr gut

= Eine hervorragende Leistung,

1,7; 2,0; 2,3 gut

= Eine Leistung, die erheblich
über den durchschnittlichen
Anforderungen liegt,

2,7; 3,0; 3,3 befriedigend

= Eine Leistung, die durch-
schnittlichen Anforderungen
entspricht,

3,7; 4,0 ausreichend
= Eine Leistung, die trotz

ihrer Mängel noch den An-
forderungen genügt,

5,0 nicht ausreichend
= Eine Leistung, die wegen

erheblicher Mängel den
Anforderungen nicht mehr
genügt.



endgültig nicht bestanden. Die oder der Vor-
sitzende des Prüfungsausschusses erteilt der
Kandidatin oder dem Kandidaten hierüber
einen schriftlichen Bescheid mit einer
Rechtsbehelfsbelehrung.
(6) Für die Wiederholung der Masterarbeit
gilt § 15 Abs. 10.
§ 18 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung,

Ordnungsverstoß
(1) Eine Kandidatin oder ein Kandidat kann
von einer Prüfung ohne Angabe von Gründen
zurücktreten, wenn sie oder er ihren oder sei-
nen Rücktritt dem Prüfungsausschuss per-
sönlich oder schriftlich spätestens zwei
Wochen vor dem Termin mitteilt. Bei schrift-
licher Mitteilung ist das Datum des Post-
stempels maßgebend. Ein Rücktritt nach Satz
1 ist nicht möglich, wenn ihm Fristen nach
dieser Prüfungsordnung entgegenstehen.
(2) Eine Prüfung gilt als nicht bestanden
(5,0), wenn die Kandidatin oder der Kandidat
zu einer Prüfung ohne triftige Gründe nicht
erscheint, oder wenn sie oder er nach Beginn
der Prüfung ohne triftige Gründe zurücktritt.
Prüfungen gelten auch dann als nicht bestan-
den, wenn sie die Kandidatin oder der Kan-
didat nicht innerhalb der vorgesehenen
Fristen ablegt hat. Dasselbe gilt, wenn eine
schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb
der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht
wird.
(3) Die für das Versäumnis oder den Rücktritt
gemäß Absatz 2 geltend gemachten triftigen
Gründe müssen dem Prüfungsausschuss un-
verzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft
gemacht werden. Erkennt der Prüfungsaus-
schuss die Gründe an, so werden Versäumnis
oder Rücktritt wie ein fristgerechter Rücktritt
nach Absatz 1 gewertet. Bereits vorliegende
Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzu-
rechnen. Erfolgen Versäumnis oder Rücktritt
wegen Krankheit der Kandidatin oder des
Kandidaten, so muss dies durch ein ärztliches
Attest nachgewiesen werden. Die Kandidatin
oder der Kandidat muss das ärztliche Zeug-
nis unverzüglich, d.h. ohne schuldhaftes Zö-
gern beim Prüfungsausschuss vorlegen; es
muss ab dem zweiten Prüfungsrücktritt Zeit-
punkt, Art, Umfang und Dauer der Erkran-
kung sowie deren Auswirkungen auf die
Prüfungsfähigkeit bescheinigen. Im Zwei-
felsfall kann die Vorlage eines ärztlichen At-
testes eines von der Hochschule benannten
Arztes oder Amtsarztes verlangt werden. Der
Krankheit der Kandidatin oder des Kandida-
ten steht die Krankheit eines von ihr oder ihm
überwiegend allein zu versorgenden Kindes
oder pflegebedürftigen Angehörigen gleich.
Werden die Gründe anerkannt, so ist nach
deren Wegfall die Prüfung zum nächstmögli-
chen Prüfungstermin abzulegen. Anderenfalls
gilt die Prüfung als nicht bestanden.

(4) Das Nichtbeibringen von Prüfungsvorlei-
stungen entbindet nicht von der Verpflich-
tung, sich von den angemeldeten Prüfungen
fristgerecht abzumelden.
(5) Versucht die Kandidatin oder der Kandi-
dat das Ergebnis einer Prüfung durch Täu-
schung oder Benutzung nicht zugelassener
Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betref-
fende Prüfungsleistung als „nicht ausrei-
chend“ (5,0). Eine Kandidatin oder ein
Kandidat, der den ordnungsgemäßen Ablauf
einer Prüfung stört, kann von der jeweiligen
Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer oder
Aufsichtführenden in der Regel nach Ab-
mahnung von der Fortsetzung der Prüfungs-
leistung ausgeschlossen werden; in diesem
Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als
„nicht ausreichend“ (5,0). In schwerwiegen-
den Fällen kann der Prüfungsausschuss die
Kandidatin oder den Kandidaten von der Er-
bringung weiterer Prüfungsleistungen aus-
schließen.
(6) Die Kandidatin oder der Kandidat kann
innerhalb einer Frist von vier Wochen ver-
langen, dass Entscheidungen nach Absatz 5
Satz 1 und 2 vom Prüfungsausschuss über-
prüft werden. Belastende Entscheidungen
sind der Kandidatin oder dem Kandidaten un-
verzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begrün-
den und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu
versehen. Der Kandidatin oder dem Kandi-
daten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit
zur Äußerung zu geben.
(7) Bei schriftlichen Studienleistungen (außer
bei Klausuren) hat die oder der Studierende
bei der Abgabe der Arbeit eine schriftliche
Erklärung vorzulegen, dass sie oder er die Ar-
beit selbständig verfasst und keine anderen
als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel
benutzt hat. Erweist sich eine solche Erklä-
rung als unwahr oder liegt ein sonstiger Täu-
schungsversuch oder ein Ordnungsverstoß
bei der Erbringung von Studienleistungen
vor, gelten die Absätze 5 und 6 entsprechend.
§ 19 Zeugnis, Diploma Supplement
(1) Hat eine Kandidatin oder ein Kandidat die
Masterprüfung bestanden, so erhält sie oder
er über die Ergebnisse unverzüglich, mög-
lichst innerhalb von vier Wochen nach der
letzten bestandenen Prüfungsleistung ein
Zeugnis. Die Gesamtnote wird hinter der Be-
zeichnung in Worten, in Klammern als Zahl
mit einer Kommastelle geführt. Das Zeugnis
enthält die Noten der beiden Fächer und der
Bildungswissenschaften, der Masterarbeit
sowie die Gesamtnote. Die jeweils erworbe-
nen Leistungspunkte sind anzugeben. Ferner
enthält das Zeugnis den gewählten lehramts-
pezifischen Schwerpunkt, das Thema der Ma-
sterarbeit und – auf Antrag der Kandidatin
oder des Kandidaten – die bis zum Abschluss
der Masterprüfung benötigte Fachstudien-

dauer. Werden Modulprüfungen an einer an-
deren Hochschule abgelegt und anerkannt,
wird der Name der Hochschule, an der die
Modulprüfungen abgelegt wurden, im Zeug-
nis genannt. Zusätzlich wird im Zeugnis der
der Gesamtnote entsprechende ECTS-Grad
sowie die dazugehörige ECTS-Definition
gemäß dem jeweils gültigen Bewertungs-
schema des European Credit Transfer-System
dargestellt, sofern die hierzu erforderlichen
Daten vorliegen. Nicht verpflichtende Stu-
dien- und Prüfungsleistungen werden auf An-
trag der Kandidatin oder des Kandidaten in
das Zeugnis eingetragen; sie werden jedoch
nicht auf die Gesamtnote angerechnet.
(2) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages,
an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht
worden ist. Das Zeugnis ist von der oder dem
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu un-
terzeichnen und mit dem Siegel der Univer-
sität zu versehen.
(3) Der Prüfungsausschuss stellt in deutscher
und englischer Sprache ein Diploma Supple-
ment (DS) entsprechend dem „Diploma Sup-
plement Modell“ von Europäischer
Union/Europarat/UNESCO aus. Als Darstel-
lung des nationalen Bildungssystems (DS-
Abschnitt 8) ist der zwischen KMK und HRK
abgestimmte Text in der jeweils geltenden
Fassung zu verwenden.* Das Diploma Sup-
plement enthält insbesondere Angaben über
die Hochschule, die Art des Abschlusses, das
Studienprogramm, die Zugangsvorausset-
zungen, die Studienanforderungen und den
Studienverlauf sowie über das deutsche Stu-
diensystem. Auf Antrag der Kandidatin oder
des Kandidaten werden ihr oder ihm vom
Prüfungsausschuss zusätzlich zur Ausstellung
des Diploma Supplements Übersetzungen der
Masterurkunde und des Zeugnisses in engli-
scher Sprache ausgehändigt.
(4) Studierende, die die Universität ohne Ab-
schluss verlassen oder ihr Studium an der
Universität in einem anderen Studiengang
fortsetzen, erhalten auf Antrag und gegen
Vorlage der entsprechenden Nachweise eine
zusammenfassende Bescheinigung über er-
brachte Studien- und Prüfungsleistungen. Der
Antrag ist schriftlich unter Beifügung der er-
forderlichen Unterlagen an den Prüfungsaus-
schuss zu richten.
§ 20 Masterurkunde
(1) Nach bestandener Masterprüfung wird der
Kandidatin oder dem Kandidaten gleichzei-
tig mit dem Zeugnis die Masterurkunde aus-
gehändigt. Darin wird die Verleihung des
akademischen Grades „Master of Education
(M.Ed.)“ beurkundet.
(2) Die Urkunde trägt das Datum des Zeug-
nisses. Sie wird von der Dekanin oder dem
Dekan des Fachbereiches unterzeichnet, dem
das Fach, in dem die Masterarbeit angefertigt
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wurde, angehört. Die Urkunde ist ferner von
der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses zu unterzeichnen und mit dem Sie-
gel der Universität zu versehen.
§ 21 Ungültigkeit der Masterprüfung
(1) Hat die Kandidatin oder der Kandidat bei
einer Studien- oder Prüfungsleistung ge-
täuscht und wird diese Tatsache erst nach der
Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so
kann der Prüfungsausschuss nachträglich die
Noten für diejenigen Studien- oder Prüfungs-
leistungen, bei deren Erbringung die Kandi-
datin oder der Kandidat getäuscht hat,
entsprechend berichtigen und die Prüfung
ganz oder teilweise für nicht bestanden er-
klären. Die Prüferinnen oder Prüfer werden
vorher gehört.
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulas-
sung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass
die Kandidatin oder der Kandidat hierüber
hinwegtäuschen wollte und wird diese Tatsa-
che erst nach der Aushändigung des Zeugnis-
ses bekannt, so wird dieser Mangel durch das
Bestehen der Prüfung geheilt. Hat die Kandi-
datin oder der Kandidat die Zulassung vor-
sätzlich zu Unrecht bewirkt, so entscheidet
der Prüfungsausschuss unter Beachtung des

Landesverwaltungsverfahrensgesetzes.
(3) Der Kandidatin oder dem Kandidaten ist
vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äu-
ßerung zu geben.
(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis, das Di-
ploma Supplement und gegebenenfalls der
entsprechende Studiennachweis sind einzu-
ziehen und gegebenenfalls neu zu erteilen.
Mit diesen Dokumenten ist auch die Master-
urkunde einzuziehen, wenn die Prüfung auf-
grund einer Täuschungshandlung für „nicht
bestanden“ erklärt wurde. Eine Entscheidung
nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach
einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des
Prüfungszeugnisses ausgeschlossen.
§ 22 Informationsrecht der Kandidatin

oder des Kandidaten
(1) Die Kandidatin oder der Kandidat kann
sich vor Abschluss der Masterprüfung über
Ergebnisse (Noten) ihrer oder seiner Studien-
und Prüfungsleistungen informieren.
(2) Der Kandidatin oder dem Kandidaten
wird auf schriftlichen Antrag Einsicht in ihre
oder seine Prüfungsakten einschließlich der
Masterarbeit und die darauf bezogenen Gut-
achten und in die Prüfungsprotokolle ge-
währt. Die Einsichtnahme ist auch bei noch

nicht abgeschlossener Masterprüfung mög-
lich.
(3) Der Antrag ist binnen eines Jahres nach
Ablegung einer Prüfungsleistung bei der oder
dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses
zu stellen. Die oder der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der
Einsichtnahme.
§ 23 In-Kraft-Treten
Diese Masterprüfungsordnung tritt am Tage
nach ihrer Veröffentlichung im Verkündungs-
blatt der Universität Trier in Kraft.
Trier, den 24. August 2011

Der Präsident der Universität Trier
Prof. Dr. Peter Schwenkmezger

* Die jeweils geltende Fassung ergibt sich
aus: http://www.hrk.de (Stichwort Diploma
Supplement).

Bezeichnung Dauer

in

SWS

Regel-

semester

LP Modul-/ Prüfungsvorleistungen

Art und Dauer Modulprüfung(en) oder ggf.

prüfungsrelevante Studienleistungen

Modul 6: Schulentwicklung und differenzielle
Didaktik

10 2–3 12 20-min. mündliche Prüfung (zugleich Staatsexamens-
prüfung)

MEd Bildungswissenschaften Lehramt Gymnasium

A. Fachspezifische Zulassungsvoraussetzungen
Keine

B. Modularisierter Studienverlauf
1. Studienvolumen (in Semesterwochenstunden)

Im Verlauf des Studiums ist an Pflicht- und Wahlpflichtlehrveranstaltungen in folgendem zeitlichen Gesamtumfang (in SWS) teilzuneh-
men (§ 6 Abs. 1):
Gesamtumfang: 10 SWS, davon
• Pflichtlehrveranstaltungen: 10 SWS
• Wahlpflichtlehrveranstaltungen: 0 SWS

2. Modulplan
Das Studium gliedert sich in die folgenden Pflichtmodule:
Pflichtmodule:

Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung und damit Vergabe der Leistungspunkte ist zudem die erfolgreiche Teilnahme an den zugehöri-
gen Lehrveranstaltungen der Module. Zudem sind ggf. Leistungsnachweise entsprechend dem Modulhandbuch zu erbringen.
Die näheren Einzelheiten zu den Modulen finden sich im jeweils gültigen Modulhandbuch des Masterstudienganges Bildungswissenschaften
Lehramt Gymnasium.
Die Ausgestaltung und der Umfang der Lehrinhalte der Module sind verbindlich in der Landesverordnung zu den curricularen Standards der
Studienfächer festgelegt.




